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Die DZKF – Deutsche Zeitschrift für Klinische Forschung – ist die 
führende deutschsprachige und unabhängige Publikation, die sich 
der Klinischen Forschung und Innovationen im Gesundheitssystem 
verpflichtet hat.

Umfassend und kompetent informiert eine profilierte Redaktion vier- 
mal im Jahr über wichtige und aktuelle Aspekte zu diesem Themen-
kreis. Für renommierte Gastautoren aus Wissenschaft, Industrie, 
der Ärzteschaft und Politik bietet sie ein Forum, in dem durchaus 
auch kontroverse Standpunkte manifestiert werden. Wissenschaft-
liche Artikel zu aktuellen Studienergebnissen runden das Themen-
spektrum der DZKF ab. 

Die DZKF konnte sich damit mehr und mehr als Pflichtlektüre von 
Forschern, Clinical Research Professionals, Prüfärzten sowie den Füh-
rungskräften in der Klinischen Forschung etablieren. Die DZKF reprä-
sentiert eine ausgezeichnete Kommunikationsplattform sowohl für 
Fachwerbung als auch für produktübergreifende Image- und Unter-
nehmenswerbung. 

Selbstverständlich stellt die DZKF auch ein hervorragendes Forum 
für die Veröffentlichung von spezifischen, auf ein konkretes Anforde-
rungsprofil ausgerichteten PR-Aktivitäten dar.

Die Vorteile
•   Mit der DZKF erreichen Sie eine exakt definierte Zielgruppe ohne 

Streuverluste.
•   Die DZKF ist das führende unabhängige Kommunikationsmedium 

in der klinischen Forschung mit anerkannt hohem Informations- 
gehalt und starkem Impact. 

•  Die DZKF bietet ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. 

Leserzielgruppe
Medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppen/Verbände (Ärzte, Pharma-
kologen, Naturwissenschaftler) in forschenden Unternehmen, Institu-
ten, Kliniken, Universitäten und Behörden, Prüfärzte und Study Nurses.
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Themen Spektrum      Rubriken
• Ergebnisse aus Grundlagenforschung und klinischer Forschung • Standpunkt – Zur Diskussion
• Bio- und Pharmakokinetik     • Schwerpunkt – Wissenschaftliche Beiträge zu wechselnden Themen
• Indikationen: Neue Strategien und Therapien   • Kurznachrichten – Aktuelles aus Wissenschaft und Industrie
• E-Clinical Trial und neue Technologien   • Recht – Neue Gesetze und Rechtsprechung
• Pharmakoökonomie und Gesundheitswesen   • Personal – Stellenanzeigen
• KliFo Praxis und Know-how     • Termine – Symposien und Seminare

Themenschwerpunkte:

ET = Erscheinungstermin AS = Anzeigenschluss  DU = Druckunterlagenschluss, Beilagen 

Januar Heft 1 

Klinische Mikrobiologie, Virologie, Infektiologie

ET: 25.1. AS: 10.1. DU: 16.1.

April Heft 2 

Diagnostik

ET: 26.4. AS: 11.4. DU: 16.4.

Juli Heft 3 

Medizinische Genetik/Humangenetik 

ET: 26.7. AS: 11.7. DU: 17.7.

Oktober Heft 4 

Klinische Pharmakologie

ET: 25.10. AS: 10.10. DU: 16.10.

Änderungen vorbehalten!



 

Anzeigenformate / Preise 5

S  82 x 117 mm  640,– Euro

S = Satzspiegelformat A = Anschnittformat*

1/1 Seite

1/4 Seite hoch

S 174 x 237 mm

A 210 x 280 mm  2.550,– Euro

S    174 x 119 mm

A    210 x 140 mm  1.320,– Euro

1/2 Seite quer

S     174 x 79 mm

A     210 x 90 mm  850,– Euro

1/3 Seite quer
S     82 x 237 mm

A     107 x 280 mm  1.320,– Euro

1/2 Seite hoch**

S  54 x 237 mm

A  75 x 280 mm  850,– Euro

1/3 Seite hoch

*   3 mm Beschnittzugabe an allen randabfallenden Seiten.
**   Diese Anzeigenvariante kann nur auf den Terminseiten gebucht werden  

 

Zusätzlich zum Anschnitt von 3 mm ist ein Sicherheitsabstand zum Rand von mindestens  
4 mm an allen randabfallenden Seiten einzuhalten.

1/4 Seite quer

S  174 x 59 mm

A 210 x 70 mm  640,– Euro
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U2 / U4

A  210 x 280 mm 2.850,– Euro

U3

A  210 x 280 mm 2.630,– Euro

Mengenrabatt*

2 Anzeigen    5 % Rabatt
4 Anzeigen  10 % Rabatt

Agenturprovision  10 %  
(gilt nicht für Sonderpublikationen und Sonderdrucke)

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Keine Rabatte auf Online, Beilagen, Durchhefter,  
Sonderdrucke und Sonderwerbeformen.

*  Nach Anzahl der Anzeigen eines Auftraggebers innerhalb eines Abschlussjahres gestaffelter Rabatt 
auf den Anzeigenpreis gemäß Anzeigenpreisliste.

Weitere Anzeigenformate und Sonderwerbeformen auf Anfrage

S = Satzspiegelformat A = Anschnittformat**

**   3 mm Beschnittzugabe an allen randabfallenden Seiten. 

Zusätzlich zum Anschnitt von 3 mm ist ein Sicherheitsabstand zum Rand von mindestens  
4 mm an allen randabfallenden Seiten einzuhalten.

1/1 Seite neben Zahlen – Daten – Fakten (1. re. Seite)

A  210 x 280 mm 2.810,– Euro

Zahlen – Daten – Fakten 
aus der Gynäkologie und Geburtshilfe

Quelle: http://de.statista.com · www.bfr.bund.d e

Auf die Frage, welche Arten von Functional Food sie regelmäßig kaufen würden, 

gaben 4 % der Befragten in Deutschland

und 7 % der Befragten in Europa an, dass sie Cerealien mit Folsäure kaufen.

1 % der Deutschen bewerten Folsäure als „am wichtigsten“ für ihre Ernährung.

Auf internationaler Ebene gaben 2 % der Befragten an, dass Folsäure

„am wichtigsten“ für ihre Ernährung sei. 

45,5 % der Cerealienprodukte,

die zwischen April 2001 und März 2002 in Deutschland gekauft wurden, 

enthielten Folsäure in Mengen zwischen 30 und 340 μg pro 100 g.
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DZKF – 
Beilagen 

•   Bis 25 g pro Tsd. inkl. Porto 
440,– Euro

•  26 bis maximal 40 g auf Anfrage
•   Mindestformat: 105 x 148 mm;  

Maximalformat: 200 x 270 mm

Durchhefter 
Druckauflage 3.000,
4-seitig, 
Gesamtauflage 
3.790,– Euro
 
Endformat: 210 x 280 mm 
+  5 mm Kopfbeschnitt und 

3 mm Fuß- und Seitenbeschnitt
   
Anlieferung:  fertig gefalzt, nicht geheftet

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.; andere Formate auf Anfrage. 
Satzkosten werden nach Aufwand berechnet. Anschnitt 3 mm an jeder zu beschneidenden Seite.
Beihefter, Beilagen, Durchhefter, Postkarten und technische Kosten werden nicht rabattiert.

DZKF –  
Verlagsbeilagen

Lieferformat: 200 x 270 mm 
Auflage: 3.000 Exemplare 
Abweichende Größen und Inhalte
auf Anfrage
Papier: 150 g/qm; Ikono silk
Druck: Offset-Druck
Umfang: 4 – 8 Seiten
inkl. Produktion
 
Im Leistungspaket enthalten: 
·  Recherche bzw. Interview durch  

die Redakteure der DZKF
·  Druck der Beilage
·  Beilage in DZKF – Deutsche Zeitschrift  

für Klinische Forschung

Preis auf Anfrage

DZKF –  
Sonderdrucke 
 
Lieferformat: 210 x 280 mm 
Papier: 150 g/qm 
Druck: Offset-Druck
inkl. Produktion
Jede Auflage und Papierqualität möglich

Preis auf Anfrage

DZKF 2-2016 3 

Sonderdruck

Im Zulassungsverfahren muss die statistische signifi kan-

te Überlegenheit oder die statistisch signifi kante Nicht-Un-

terlegenheit gegenüber dem Vergleichspräparat bezüglich 

des primären Endpunktes nachgewiesen werden. Die Ab-

schätzung des Nutzen-Risiko-Profi ls erfolgt dabei qualitativ. 

Die Grundlage der Nutzenbewertung bildet die evidenzba-

sierte Medizin (EbM). D.L. Sackett, der Begründer der EbM, 

defi niert EbM als den gewissenhaften, ausdrücklichen und 

vernünftigen Gebrauch der gegenwärtig besten externen, 

wissenschaftlichen Evidenz für Entscheidungen in der me-

dizinischen Versorgung individueller Patienten. Demnach 

bedeutet die Praxis der EbM die Integration individueller 

klinischer Expertise mit der bestverfügbaren, externen Evi-

denz aus systematischer Forschung [4]. Das Ziel der EbM ist 

es, strukturiert und systematisch Antworten auf Fragen, wie 

bspw. ob eine Behandlung nützlicher ist als eine andere, zu 

geben. Dabei strebt die EbM eine hohe Sicherheit bei Ent-

scheidungen an, um Fehlentscheidungen, z. B. Nicht-Auf-

nahme von nützlichen Behandlungen in die Versorgung oder 

Schaden durch nutzlose Behandlungen, zu vermeiden [5]. 

Heutzutage bildet die EbM in vielen Gesundheitssystemen 

die Grundlage für die Beurteilung medizinischer Interven-

tionen. Eine herausragende Rolle bei der Entwicklung von 

Standards der EbM spielt die Cochrane Collaboration, ein in-

ternationales Netzwerk aus Forschern, Ärzten, Methodikern, 

Angehörigen der Gesundheitsfachberufe und Patienten [6]. 

Das zentrale Element der EbM ist die Fragestellung ge-

mäß dem PICO-Schema. Mit P wird die zu untersuchende 

Population, mit I die Intervention, mit C der Komparator 

(Comparator) und mit O das Outcome bezeichnet. Ausgehend 

von der anhand der PICO-Kriterien defi nierten Fragestellung 

wird eine systematische Literaturrecherche durchgeführt. 

Die auf diese Weise gefundenen klinischen Daten werden 

hinsichtlich ihrer Qualität beurteilt und in Metaanalysen zu-

sammengefasst. Es handelt sich somit um eine retrospektive 

Zusammenfassung der vorhandenen Evidenz. Metaanalysen 

randomisierter klinischer Studien haben die höchste Evi-

denzstufe (Abb. 1). Trotz dieser Tatsache sehen die Zulas-

sungsbehörden Metaanalysen nur als unterstützend an und 

fokussieren ihre Entscheidungen auf individuelle Studien 

und fordern deren Replikation. Auch bei der statistischen Be-

urteilung zeigen sich Unterschiede zwischen der Zulassung 

und der Nutzenbewertung. Während im Zulassungsprozess 

die binäre Entscheidung signifi kant/nicht-signifi kant nach 

Neyman und Pearson eine Rolle spielt, scheint in der EbM 

Fishers Paradigma größere Bedeutung zu haben. Für Fisher 

misst der p-Wert die Evidenz gegen die Nullhypothese. Das 

Ausmaß des Effekts und die Aussagesicherheit sind von 

Bedeutung [9]. Vor der Einführung der Nutzenbewertung 

nach AMNOG wurden meistens indikationsspezifi sche sys-

tematische Reviews durchgeführt, in denen Substanzklassen 

bewertet wurden, wie bspw. der IQWiG Bericht A05-01 zu 

langwirksamen Insulinanaloga zur Behandlung des Diabetes 

mellitus Typ II oder das Cochrane Review zu zielgerichteten 

Therapien beim fortgeschrittenen Nierenzellkarzinom [10, 

11]. Dabei konnte häufi g auf eine große Anzahl von Studien 

zurückgegriffen werden, so dass eine einzelne Studie nur ein 

geringes Gewicht hatte. Mit der Einführung der Nutzenbe-

wertung nach AMNOG erfolgt nun eine Bewertung unmittel-

bar zum Zeitpunkt der Markteinführung, wenn nur eine oder 

wenige Studien verfügbar sind. Der Einfl uss einer einzelnen 

Studie auf das Ergebnis der Nutzenbewertung ist somit grö-

ßer. Auch das Studiendesign hat einen Einfl uss auf die Nut-

zenbewertung und somit letztlich auch auf die anschließen-

den Erstattungsbetragsverhandlungen. 

Population und Komparator 

Die Patienten, denen gemäß Zulassung das Arzneimit-

tel verordnet werden kann, bilden die Population, für die im 

Rahmen der Nutzenbewertung nach AMNOG der Zusatznut-

zen nachgewiesen werden muss. Dabei ist die genaue For-

mulierung des Labels unter Punkt 4.1 Anwendungsgebiete 

der Fachinformation entscheidend. Im Gegensatz zur Zu-

lassung erfolgt bei der Nutzenbewertung keine Übertragung 

von klinischen Ergebnissen von einer Patientengruppe auf 

eine andere, für die keine Daten aus klinischen Studien vor-

liegen. Dem G-BA müssen die klinischen Daten für alle vom 

Label umfassten Patienten vorgelegt werden. Wenn für be-

stimmte Patientengruppen keine Daten vorhanden sind, kann 

auch kein Zusatznutzen nachgewiesen werden. 

Für Crizotinib zur Therapie vorbehandelter Patienten 

mit ALK-positivem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom 

zum Beispiel, lagen zum Zeitpunkt der Nutzenbewertung bei 

Markteinführung nur Ergebnisse von Studien vor, die Patien-

ten mit einem geringen Schweregrad (ECOG-Performance 

Score 0, 1 bzw. 2) eingeschlossen hatten. Die Zulassung er-

folgte aber unabhängig vom Schweregrad. Der G-BA teilte 

STANDPUNKT

8 DZKF 2-2016

Im Zul
assungs

verfahr
en mus

s die st
atistisc

he sign
ifi-

kanteÜ
berlege

nheit od
er die st

atistisc
h signif

ikanteN
icht-

Unterle
genheit

gegenü
ber dem

Verglei
chspräp

arat bez
üg-

lich des
primäre

n Endp
unktes

nachge
wiesen

werden
. Die

Abschä
tzung d

es Nutz
en-Risi

ko-Prof
ils erfo

lgt dabe
i qua-

litativ. D
ie Grun

dlage d
er Nutz

enbewe
rtung b

ildet di
e evi-

denzba
sierte M

edizin (
EbM).

D.L. Sa
ckett, d

er Begr
ünder

der EbM
, defini

ert EbM
als den

gewisse
nhaften

, ausdrü
ck-

lichen u
nd vern

ünftige
n Gebra

uch der
gegenw

ärtig be
sten

externe
n, wiss

enschaf
tlichen

Eviden
z für En

tscheid
ungen

in der m
edizinis

chen V
ersorgu

ng indi
viduell

er Patie
nten.

Demna
ch bede

utet die
Praxis d

er EbM
die Inte

gration
indi-

viduell
er klini

scher E
xpertise

mit der
bestver

fügbare
n, ex-

ternen E
videnz

aus sys
tematis

cher Fo
rschung

[4]. Da
s Ziel

der EbM
ist es, s

trukturi
ert und

system
atisch A

ntworte
n

auf Fra
gen,wi

e bspw.
ob eine

Behand
lung nü

tzlicher
ist als

eine an
dere, zu

geben.
Dabei s

trebt di
e EbM

eine ho
he Si-

cherhei
t bei En

tscheid
ungen a

n, um F
ehlents

cheidun
gen,

z. B. Ni
cht-Au

fnahme
von nüt

zlichen
Behand

lungen
in die

Versorg
ung od

er Scha
den du

rch nut
zlose B

ehandlu
ngen,

zu verm
eiden[5

]. Heutz
utage b

ildet di
e EbM

in viele
n Ge-

sundhe
itssyste

men die
Grundl

age für
die Beu

rteilung
me-

dizinisc
her Inte

rventio
nen. Ei

ne hera
usragen

de Roll
e bei

der Ent
wicklun

g von S
tandard

s der Eb
Mspiel

t die Co
chra-

ne Col
laborat

ion, ein
interna

tionales
Netzwe

rk aus
For-

schern
Ärzten,

Method
ikern, A

ngehör
igen de

r Gesu
nd-

heitsfac
hberufe

und Pat
ienten [

6].

Das zen
trale El

ement d
er EbM

ist die F
rageste

llung ge
-

mäß de
m PICO

-Schem
a. Mit P

wird di
e zu un

tersuch
ende

Popula
tion, m

it I die
Interve

ntion, m
it C der

Kompa
rator

(Comp
arator)

und mi
t O das

Outcom
e bezei

chnet. A
usge-

hend vo
n der a

nhand d
er PICO

-Kriteri
en defi

nierten
Fra-

gestellu
ng wir

d eine
system

atische
Literatu

rrecher
che

durchg
eführt.

Die auf
diese W

eise ge
funden

en klin
ischen

Daten w
erden h

insichtl
ich ihre

r Quali
tät beu

rteilt un
d in

Metaan
alysen z

usamm
engefas

st. Es h
andelt s

ich som
it um

eine re
trospek

tive Zu
samme

nfassun
g der

vorhan
denen

Eviden
z. Meta

analyse
n rando

misiert
er klini

scher S
tudien

haben d
ie höch

ste Evi
denzstu

fe (� Abb. 1
). Trotz

dieser

Tatsach
e sehen

die Zul
assungs

behörd
enMeta

analyse
n nur

als unte
rstützen

d an un
d fokus

sieren i
hre Ent

scheidu
ngen

auf ind
ividuel

le Stud
ien und

fordern
deren R

eplikati
on

Auch b
ei der s

tatistisc
hen Be

urteilun
g zeige

n sich U
nter-

schiede
zwisch

en der
Zulassu

ng und
der Nu

tzenbew
er-

tung. W
ährend

im Zula
ssungsp

rozess d
ie binär

e Entsc
hei-

dung si
gnifika

nt/nich
t-signif

ikant na
ch Ney

man un
d Pear-

son eine R
olle sp

ielt, sc
heint i

n der Eb
M Fishers

Paradig
ma grö

ßere Be
deutung

zu habe
n. Für F

isher m
isst

der p-W
ert die E

videnz
gegen d

ieNullh
ypothes

e. DasA
us-

maß de
s Effek

ts und
die Aus

sagesic
herheit

sind vo
n Be-

deutung
[9]. Vo

r der E
inführu

ng der
Nutzen

bewertu
ng

nach A
MNOG

wurden
meisten

s indik
ationss

pezifisc
he

system
atische

Review
s durch

geführt
, in den

en Sub
stanz-

klassen
bewerte

t wurde
n, wie

bspw. d
er IQW

iG Ber
icht

A05-01
zu lang

wirksam
en Insu

linanalo
ga zur B

ehandlu
ng

des Dia
betes m

ellitus T
yp II od

er das C
ochrane

Review
zu

zielgeri
chteten

Therap
ien bei

m fortg
eschritt

enen N
ieren-

zellkarz
inom [1

0, 11]. D
abei ko

nnte hä
ufig au

f eine g
roße

Anzahl
von Stu

dien zu
rückgeg

riffen w
erden, s

o dass e
ine

einzeln
e Studi

e nur e
in gerin

ges Ge
wicht h

atte. M
it der

Einführ
ung de

r Nutze
nbewer

tung na
ch AM

NOG e
rfolgt

nun ein
e Bewe

rtung u
nmittel

bar zum
Zeitpun

kt derM
arkt-

einführ
ung, we

nn nur
eine od

er weni
ge Stud

ien verf
ügbar

sind. D
er Einfl

uss eine
r einzel

nen Stu
die auf

das Erg
ebnis

der Nu
tzenbew

ertung
ist som

it größe
r. Auch

das Stu
dien-

design
hat eine

n Einflu
ss auf d

ie Nutz
enbewe

rtung u
nd so-

mit letz
tlich au

ch auf
die ans

chließe
nden E

rstattun
gsbet-

ragsver
handlun

gen.

Population und Komparator

Die Pat
ienten,

denen g
emäß Z

ulassun
g dasA

rzneim
it-

tel vero
rdnet w

erden k
ann, bi

lden di
e Popu

lation,
für die

im Rah
men de

r Nutze
nbewer

tung na
ch AM

NOG d
er Zu-

satznut
zen nac

hgewie
sen we

rden m
uss. Da

bei ist
die ge-

naue F
ormulie

rung de
s Labe

ls unte
r Punk

t 4.1 A
nwen-

dungsg
ebiete d

er Fach
informa

tion en
tscheid

end. Im
Ge-

gensatz
zur Zu

lassung
erfolgt

bei der
Nutzen

bewertu
ng

keine Ü
bertrag

ung vo
n klinis

chen E
rgebnis

sen von
einer

Patient
engrup

pe auf
eine an

dere, fü
r die ke

ine Dat
en aus

klinisch
en Stud

ien vor
liegen.

Dem G
-BA m

üssen d
ie kli-

nischen
Daten f

ür alle v
om Lab

el umfa
ssten Pa

tienten
vor-

gelegt w
erden.W

enn für
bestimm

te Patie
ntengru

ppen ke
i-

ne Dat
en vorh

anden
sind, k

ann au
ch kein

Zusatzn
utzen

nachge
wiesen

werden
.

Für Cri
zotinib

zur The
rapie v

orbehan
delter P

atienten

mit AL
K-posit

ivem n
icht-kle

inzellig
em Lun

genkarz
inom

zum Be
ispiel, l

agen zu
m Zeitp

unkt de
r Nutze

nbewer
tung

bei Ma
rkteinfü

hrung n
ur Erge

bnisse
von Stu

dien vo
r, die

Patient
en mit

einem
geringe

n Schw
eregrad

(ECOG
-Per-

forman
ce Scor

e 0, 1 bz
w. 2) ei

ngesch
lossen h

atten. D
ie Zu-

Stufe

Evidenz-Typ

Ia wenigstens ein systematischer Review auf der Basis methodisch hochwertiger kontrollierter, randomisierter Studien (RCTs)

Ib wenigstens ein ausreichend großer, methodisch hochwertiger RCT

IIa wenigstens eine hochwertige Studie ohne Randomisierung

IIb wenigstens eine hochwertige Studie eines anderen Typs quasi-experimenteller Studien

III mehr als eine methodisch hochwertige nichtexperimentelle Studie

IV Meinungen und Überzeugungen von angesehenen Autoritäten (aus klinischer Erfahrung); Expertenkommissionen; beschreibende 

Studien

Abb. 1: Evidenzlevel für klinische Studien [8].
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Der Spagat zwischen Zulassung 
und NutzenbewertungAm 1. Januar 2011 trat das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG)

in Kraft. Alle nach diesem Zeitpunkt neu zugelassenenMedikamente, 

die einen jährlichen Umsatz von 1 Mio. Euro überschreiten, müssen die 

Nutzenbewertung gemäß § 35a SGB V (Nutzenbewertung nach AMNOG)

durchlaufen.

Auf Basis des vom Hersteller einzureichenden Dossiers, 

bewertet das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im 

Gesundheitswesen (IQWiG) im Auftrag des Gemeinsamen 

Bundesausschusses (G-BA), ob ein Zusatznutzen gegenüber 

der festgelegten zweckmäßigen Vergleichstherapie vorliegt 

und gibt eine Empfehlung über das Ausmaß und die Wahr-

scheinlichkeit des Zusatznutzens ab. Innerhalb von drei 

weiteren Monaten beschließt der G-BA auf Grundlage der 

IQWiG-Nutzenbewertung und des anschließenden Stellung-

nahmeverfahrens über den Zusatznutzen des neuen Arznei-

mittels. Der Beschluss des G-BA bildet die maßgebliche 

Grundlage für die Verhandlungen über den Erstattungsbe-

trag zwischen dem Spitzenverband der Gesetzlichen Kran-

kenversicherung (GKV-SV) und dem pharmazeutischen 

Unternehmer. 

Die Grundfragen der Nutzenbewertung nach AMNOG sind:

 ●   Kann ein Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Ver-

gleichstherapie anhand von patientenrelevanten Endpunk-

ten nachgewiesen werden?  ●  Gibt es spezielle Patientengruppen mit einem Zusatznutzen? 

 ●  Wie groß ist der Zusatznutzen (Ausmaß des Zusatznut-

zens)? 

 ●  Wie sicher ist der Zusatznutzen (Wahrscheinlichkeit des 

Zusatznutzens)? 
Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt auf Basis der 

Zulassungsstudien (meistens Phase III-Studien). Die Zulas-

sungsstudien müssen somit nun eine zweite Aufgabe erfül-

len, wobei die Fragestellungen und Anforderungen an die 

Studien in der Zulassung und bei der Nutzenbewertung nach 

AMNOG unterschiedlich sind. Im Folgenden werden diese 

Unterschiede kurz beschrieben, um anschließend genauer 

auf die methodischen Anforderungen im Rahmen der Nut-

zenbewertung nach AMNOG einzugehen. Die Paradigmen von Zulassung und 
Nutzenbewertung 

Die methodischen Standards für Zulassungsstudien in 

Europa sind in den Guidelines des International Council for 

Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuti-

cals for Human Use (ICH) [1] und den Points to Consider des 

Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 

der European Medicines Agency (EMA) beschrieben. Im 

Scientifi c Advice diskutiert der pharmazeutische Unterneh-

mer mit der EMA die Wahl der Studienendpunkte und weitere 

Details des Studiendesigns. Das Protokoll muss vor Beginn 

der Studie und der statistische Analyseplan vor Beginn der 

Auswertungen festgelegt werden. Kausalaussagen sind nur 

in Bezug auf den primären Endpunkt möglich, wohingegen 

die sekundären Endpunkte einen unterstützenden Charakter 

haben. In der Regel erfolgt die Fallzahlschätzung aufgrund 

des primären Endpunkts. Wenn mehrere primäre Endpunk-

te defi niert sind, muss die Einhaltung des α-Fehlers, z. B. 

durch hierarchisches Testen oder α-Adjustierung, sicherge-

stellt werden. Die Arbeiten von Neyman und Pearson (1933) 

haben das Paradigma des Hypothesentests begründet, da sie 

die binäre Entscheidung „verwerfen der H0-Hypothese oder 

Beibehalten von H0-Hypothese“ betrachten [3]. Sowohl der 

α-Fehler als auch der β-Fehler können dabei kontrolliert 

werden.

© Fotolia – M. Schuppich
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Wie das Print-Medium der DZKF steht das unabhängige Portal 
www.dzkf.de für seine fachwissenschaftlichen Informationen.  
Darüber hinaus bietet das Online-Portal einen hohen Gehalt  
an Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb der medizinisch- 
wissenschaftlichen Fachkreise im Bereich klinischer Forschung.

Zielgruppe
Medizinisch-wissenschaftliche Fachgruppen/Verbände (Ärzte, 
Pharmakologen, Naturwissenschaftler) in forschenden Unterneh-
men, Instituten, Universitäten und Behörden, Prüfärzte und Study 
Nurses.

Die Vorteile
•   Mit dem Portal www.dzkf.de erreichen Sie Ihre Zielgruppe  

ohne Streuverluste.
•   Das unabhängige Kommunikationsmedium www.dzkf.de.  

zeichnet sich mit anerkannt hohem Informationsgehalt und  
starkem Impact in der klinischen Forschung aus.

Allgemeines zum Online-Portal www.dzkf.de
•   Alle Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt.
•   Satz- bzw. Layoutkosten werden nach Aufwand berechnet.
•   Publikationen, z. B. Pressemitteilungen können auf Wunsch 

verlinkt bzw. mit Optionen, Teaser, Thema des Monats versehen 
werden. Preise auf Anfrage.

Kostenpflichtige Beiträge Preis in Euro

Rubrik wählbar* 255,–

Personalanzeigen** 510,–

Rubriken/Themengebiete
Kostenfreie Beiträge  Kostenpflichtige Beiträge
•   KliFo Praxis   •   Termine/Angebote/Kurse*
•   Für den Prüfarzt   •   Fortbildungen & Seminare*
•   Gesundheitssystem  •   Kongresse*
•   Indikationen   •   Firmenprofil*
•   Pressenachricht   •   Fachgesellschaften*
   •   Personalanzeigen**
Was ist ein „Beitrag“?
•   Ein Textbeitrag in folgenden Formaten: 

*.pdf – *.ppt (PowerPoint), *.doc/*.rtf (Word) – *.xls (Excel)
•   Ein Multimedialer Beitrag in folgenden Formaten: 

*.wmv (unser Favorit!) – *.mov – *.mpg/*.mpeg – *.avi



mehr lesen

mehr lesen

Kontakt | Impressum | AGBs

Aktuelle Meldungen

Aktuelles Fachmagazin Veranstaltungen   Abonnement  Job aktuell

Nutzen Sie die Schaltung eines Banners auf www.dzkf.de 
für Ihre produkt- und unternehmensspezifische Werbung!

Datenschluss: 5 Werktage vor Schaltungsbeginn
Dateiformate: .gif oder .jpg

Laufzeit:  1. – 30. / 31. des Monats
Dateiformate:  .jpeg, .gif

Banner (Laufzeit 4 Wochen) Format Preis in Euro

Format  A 468 x 60  Pixel 780,– 

Format  B 950 x 60  Pixel 1.370, –

Format  C 120 x 600 Pixel 1.270,–

Format  D 120 x 300 Pixel 940,–

Format  E 230 x 230 Pixel 1.370,–

A A

B

E

C C

D D

Werbung auf www.dzkf.de 9
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•   Sie haben die Möglichkeit im monatlich erscheinenden Newsletter mit einem Textbeitrag 
inkl. Bild und/oder mit einem Banner zu erscheinen.

•   Zielgruppe: Medizinisch-wissenschaftliche Fachkräfte wie niedergelassene Ärzte, Prüf-
ärzte, Klinikärzte, Fachärzte, Study Nurses, Institute, Universitäten, Studenten, Medizin-
produkte Hersteller und medizinische Fachkreise im Sinne des § 2 Heilmittelwerbegesetz 
bzw. durch diverse Kooperationen (u. a. mit DocCheck, Kliniken, etc.).

Teamleiterin Schulmedizin/ 
Mediaberaterin
Ilona Hascher
Tel.: 09221 / 949-422
i.hascher@mgo-fachverlage.de

Mediaberater
Toni Lauterbach
Tel.: 09221 / 949-374
t.lauterbach@mgo-fachverlage.de

Chefredaktion
Karl-Heinz Patzer
Tel.: 09221 / 949-421
k.patzer@mgo-fachverlage.de

Redaktion
Nina Hoffmann
Tel.: 09221 / 949-312
n.hoffmann@mgo-fachverlage.de

Ansprechpartner

Versand: Monatlich, Mitte des Monats 
Abonnenten:  ca. 1.600 registrierte Nutzer (Stand: August 2017)
Datenschluss: 5 Werktage vor Schaltungsbeginn
Formate: .gif oder .jpg

Werbemöglichkeiten
Größe in 

Pixel
Preis in  

Euro

Premium-Banner ganz, mit Verlinkung 
Platzierung direkt nach der Begrüßung

678 x 130 720,–

Premium-Banner halb, mit Verlinkung 
Platzierung direkt nach der Begrüßung

334 x 130 440,–

Rubrik-Banner ganz, mit Verlinkung 
Platzierung unter wählbarer Rubrik

678 x 100 430,–

Rubrik-Banner halb, mit Verlinkung 
Platzierung unter wählbarer Rubrik

334 x 100 280,–

Advertorial im Newsletter 
ca. 1.200 Zeichen inkl. Leerzeichen  
+ Ihr Logo (max. 150 x 100 Pixel)

470,–

Termineintrag 
Platzierung unter Rubrik „Veranstaltungen“ 
ca. 1.000 Zeichen inkl. Leerzeichen 
mit Logo

270,–

zzgl. 95,–

Auf Wunsch außer-
terminlicher Versand 
eines Standalone-
Newsletters 
(Preis auf Anfrage)
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1. Geltungsbereich  
1.1   Nachfolgende Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und andere Werbemittel in Zeitschriften (nachfol-

gend  „AGB“) des Verlages gelten ausschließlich. 
1.2  Die AGB des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verlag stimmt ihrer Gültigkeit ausdrücklich zu.
1.3  Die AGB des Verlags gelten auch dann, wenn der Verlag in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen AGB 

abweichenden Bedingungen des Auftraggebers den Anzeigenauftrag bzw. den Abschluss vorbehaltlos ausführt.

2.  Anzeigenauftrag und Abschluss 
2.1  „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag zwischen Ver-

lag und Auftraggeber über die terminierte Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden 
oder sonstigen Inserenten (nachfolgend „Werbetreibender“) in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2.1   Ein „Abschluss“ im Sinne der AGB ist ein Vertrag zwischen Verlag und Werbetreibenden über die Veröffentlichung 
mehrerer Anzeigen unter Beachtung der dem Werbetreibenden gemäß Preisliste zu gewährenden Rabatte, wobei 
die jeweiligen Veröffentlichungen erst auf Abruf  des Auftraggebers erfolgen.

3.  Anzeigenabruf 
  Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln. Ist im Rahmen 

eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres 
seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist 
abgerufen und veröffentlicht wird.

4.   Nachlässe und Rabatte  
  Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses  aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertre-

ten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, dem Verlag den Unterschied zwi-
schen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass zu erstatten. Die Erstattung 
entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

5.   Errechnung der Abnahmemengen/Größenberechnungen  
5.1   Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-

Millimeter umgerechnet.
5.2   Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Ab-

druckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

6.  Ablieferung beim Verlag 
  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimm-

ten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig 
beim Verlag eingehen, dass der Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss informiert werden kann, falls der Auftrag 
auf diese Weise nicht auszuführen ist. In diesem Fall ist der Verlag berechtigt, den in der Preisliste angegebenen 
Zuschlag zu zahlen. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der aus-
drücklichen Vereinbarung bedarf. 

7.   Textteilanzeigen, Anzeigen mit Coupon und Advertorials 
7.1   Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angren-

zen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche 
vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

7.2   Der Verlag behält sich vor, Anzeigen mit Coupon auch Rücken an Rücken zu platzieren, sofern eine andere Form der 
Veröffentlichung für den Verlag nicht zumutbar ist.

7.3   Advertorials sind fremdproduzierte Teile, die sich in Form und Aufmachung von den redaktionellen Teilen der Druck-
schrift unterscheiden. Sie enthalten Text und Werbung Dritter. Das Advertorial kann durch den Verlag ohne Rückspra-
che mit dem Wort „Anzeige“ gekennzeichnet werden. Der Verlag behält sich die Veröffentlichung nach Vorlage eines 
verbindlichen Musters sowie das Recht vor, bei besonderen Publikationen Sonderpreise festzusetzen. Dem Verlag ist 
ein Advertorial mindestens fünf Tage vor Druckunterlagenschluss zur Prüfung und Billigung vorzulegen.

8.  Ablehnung und Veröffentlichung 
8.1   Der Verlag behält sich ohne Anerkennung einer entsprechende Prüfpflicht vor, den Abruf bzw. die Veröffentlichung 

von Anzeigen abzulehnen, insbesondere wenn deren Gehalt gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt, deren In-
halt vom deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde, deren Veröffentlichung für den 
Verlag insbesondere wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen 
und sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlags unzumutbar ist, die Anzeige Werbung von Dritten oder 
solche für Dritte enthält oder sich die Anzeige in Bild, Text  oder Aufmachung auf die Zeitschrift bezieht. Dies gilt 
auch bei Aufträgen, die bei Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage 
eines Musters der Beilage bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 

8.2   Die Ablehnung des Abrufs bzw. der Veröffentlichung einer Anzeige wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9.  Verbundwerbung 
  Anzeigen, die Werbung von Dritten oder solche für Dritte enthalten (Verbundwerbung), bedürfen in jedem Einzel-

fall der vorherigen schriftlichen Annahmeerklärung des Verlages. Diese berechtigt den Verlag zur Erhebung eines 
Verbundaufschlages.

10.  Druckvorlagen und Probeabzüge
10.1  Für die rechtzeitige Lieferung und einwandfreie Beschaffenheit geeigneter – gegebenenfalls digitaler – Druckvor-

lagen des  oder anderer Werbemittel ist der Auftraggeber verantwortlich. Bei der Anlieferung von digitalen Druck-
unterlagen ist der Auftraggeber verpflichtet, ordnungsgemäße, insbesondere dem Format oder den technischen 
Vorgaben des Verlages entsprechende Vorlagen für Anzeigen rechtzeitig vor Schaltungsbeginn anzuliefern. 

  Vereinbart ist die für den belegten Titel nach Maßgabe der Angaben in der Preisliste sowie in der Auftragsbestäti-
gung übliche Beschaffenheit der Anzeigen oder anderen Werbemittel im Rahmen der durch die Druckunterlagen 
gegebenen Möglichkeiten. Dies gilt nur für den Fall, dass der Auftraggeber die Vorgaben des Verlages zur Erstel-
lung und Übermittlung von Druckunterlagen einhält.

10.2   Bei nicht rechtzeitiger Anlieferung der Druckunterlagen oder Beilagen bis zum Druckunterlagenschluss, behält 
sich der Verlag vor, den zuvor bestätigten Anzeigenpreis in Rechnung zu stellen.

10.3   Die Kosten des Verlages für auf Wunsch des Auftraggebers vom Verlag erstellte Druckvorlagen oder für vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende Änderungen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu tragen. 

10.4  Druckvorlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung 
endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. Eine Aufbewahrung elektronisch übermittelter Anzeigen ist nicht möglich.

10.5   Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Rich-
tigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug 
nicht innerhalb der gesetzten Frist zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

10.6   Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Ab-
druckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

11.  Veröffentlichung in digitalen Ausgaben
  Ein Anspruch des Auftraggebers auf Veröffentlichung der Anzeige in digitalen Ausgaben der Printpublikation be-

steht nur, wenn der Auftraggeber eine zusätzliche Veröffentlichung in der jeweiligen digitalen Ausgabe  gebucht 
bzw. beauftragt hat. Wenn der Auftraggeber nur eine Veröffentlichung in der Printpublikation beauftragt hat, hat 
der Verlag das Recht, die Anzeige innerhalb des Zeitraums, in dem die Printanzeige veröffentlicht wird, in einer 
dem jeweiligen technischen Standard entsprechenden Weise zusätzlich in digitalen Ausgaben zu veröffentlichen. 
Hierzu ist der Verlag berechtigt, die für die Printausgaben vorliegenden Druckvorlagen an die jeweiligen Gegeben-
heiten bzw. Erfordernisse der digitalen Ausgabe anzupassen. Hierbei kann die Darstellung vom Druckergebnis der 
Printausgabe abweichen. 

12.  Rechte wegen Mängeln
12.1   Der Auftraggeber hat, soweit er Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist,  die Anzeige unverzüglich nach ihrer Ver-

öffentlichung auf etwaige Mängel hin zu überprüfen und, wenn sich ein offensichtlicher Mangel zeigt, diesen dem 
Verlag  binnen einer Frist von zehn Tagen ab Veröffentlichung schriftlich (E-Mail/Fax ausreichen) anzuzeigen. Nicht 
offensichtliche Mängel hat der Auftraggeber, soweit er Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist,   binnen einem Jahr  
ab Veröffentlichung der Anzeige  anzuzeigen. Versäumt der Auftraggeber die vorgenannten Ausschlussfristen, gilt die 
Anzeige als genehmigt mit der Folge, dass der Auftraggeber seine Mängelrechte nach Ziffer 12.2 und 12.4 verliert.



12.2   Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit, so hat der Auftrag-
geber Anspruch auf Zahlungsminderung oder auf Veröffentlichung einer einwandfreien Ersatzanzeige, aber nur in 
dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. 

12.3  Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige zu verweigern, wenn
 –  diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu 

und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht, oder
 – diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich wäre.

12.4  Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels gestellte an-
gemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige/Ersatzveröffentlichung erneut nicht einwandfrei, so hat 
der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rücktritt vom Vertrag sowie Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen oder Schadenersatz. Bei unwesentlichen Mängeln der Anzeige sind Rücktritt und Schadenersatz ausge-
schlossen. 

13.  Haftung
13.1   Der Verlag haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
13.2   Für einfache Fahrlässigkeit haftet der Verlag, außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit, nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) verletzt wurde. Kardinalpflichten sind ver-
kaufswesentliche Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren 
Erfüllung der Kunde vertrauen darf. In solchen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden 
(max. bis zu einem  Betrag in Höhe des Gesamtvolumens des Anzeigenauftrags)  beschränkt.

13.3   Die Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht für eine gesetzlich vorgeschriebene ver-
schuldensunabhängige Haftung, die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und eine Haftung aus einer ver-
schuldensunabhängigen Garantie.

14. Zahlungsbedingungen 
14.1  Der Rechnungsbetrag  wird mit dem Erscheinen der Anzeige sofort zur Zahlung fällig. Maßgeblich ist  die Preisliste 

in der jeweils gültigen Fassung, sofern nicht im Einzelnen etwas anderes vereinbart wurde. Falls der Auftraggeber 
nicht Vorauszahlung leistet, werden Rechnung und Beleg sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffent-
lichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Termin des 
Erbringens der Leistung an laufenden Fristen zu zahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist, 
Vorauszahlung oder das Abbuchungsverfahren vereinbart wurde. Soweit das Lastschriftverfahren als Zahlungs-
mittel vereinbart wurde, ist es möglich, dass die Forderung innerhalb eines Tages nach Information des Kunden 
über die Vorabankündigung (Pre-Notification) zur Zahlung fällig wird und eingezogen werden kann. 

14.2  Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die rest-
lichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auf-
traggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit des Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 
Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und 
vom Ausgleich offenstehender  Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15.  Anzeigenbeleg 
  Der Verlag liefert mit Rechnung auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Um-

fang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert. 
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des 
Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16.  Auflagenminderung 
  Aus einer Auflagenminderung kann ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt 

des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise zugesicherte durch-
schnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht zugesichert ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschrif-
ten gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres unterschrit-
ten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, wenn sie

 bei einer Auflage bis zu 50 000 Exemplaren 20 v. H.,
 bei einer Auflage bis zu 100 000 Exemplaren 15 v. H.,

 bei einer Auflage bis zu 500 000 Exemplaren 10 v. H.,
 bei einer Auflage über 500 000 Exemplaren 5 v. H.
 beträgt. 
  Darüber hinaus sind etwaige Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von 

dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Ver-
trag zurücktreten hätte können.

17.  Ziffernanzeigen
  Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Expresssendungen auf Ziffernanzeigen werden nur auf 
dem normalen Postwege weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zu-
schriften, die innerhalb dieser Frist nicht abgeholt worden sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet 
der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht ein-
geräumt werden, die eingehenden Angebote anstelle im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, 
die das zulässige Format DIN A 4 (Gewicht 1.000 g) überschreiten, sowie Waren- , Bücher- und Katalogsendungen 
und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Er übernimmt 
darüber hinaus keine Haftung. Einschreibbriefe und Eilbriefe auf Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen 
Postwege weitergeleitet. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise für den Fall verein-
bart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt. 

18.  Rechtegarantie und Rechteeinräumung 
18.1   Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige erforderlichen Rechte besitzt. Der Auftrag-

geber trägt allein die Verantwortung für  den Inhalt und  die  rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion  zur Ver-
fügung gestellten  Text- und Bildunterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Er stellt den Verlag im Rahmen 
des Anzeigenauftrages bzw. Abschlusses von allen Ansprüchen Dritter frei, die von diesen gegen den Verlag im 
Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Anzeigen geltend gemacht werden. Der Auftraggeber stellt den Ver-
lag diesbezüglich zudem von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung frei. Schließlich ist der Auftragge-
ber verpflichtet, den Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung 
gegenüber Dritten zu unterstützen und über Unterlassungserklärungen oder einstweilige Verfügungen im Hinblick 
auf Rechte Dritter unverzüglich schriftlich zu informieren.

18.2   Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche Rechte für die Nutzung der Werbeanzeigen in Print- und Online-
Medien aller Art, einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- oder 
sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, öffentliche 
Zugänglichmachung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, Bearbeitung und Umgestaltung, und zwar zeitlich 
und inhaltlich  in dem für die Durchführung des Auftrages notwendigen Umfang. Die vorgenannten Rechte werden 
in allen Fällen räumlich begrenzt übertragen.

19.  Höhere Gewalt
  Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illegalem Arbeitskampf, rechtswidriger Beschlagnahme, 

Verkehrsstörungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl im Betrieb des 
Verlages als auch in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat 
der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80% der im 
Durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere Weise zugesicherten Auflage vom Verlag ausge-
liefert worden ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im gleichen Verhältnis gekürzt, 
in dem die garantierte verkaufte oder zugesicherte Auflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage steht.

20.  Erfüllungsort und Gerichtsstand. 
  Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen der Gerichtsstand der Sitz des Verlages. 
Soweit Klagen  nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nichtkauf-
leuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort des Auftraggebers, auch bei Nicht-
kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand 
der Sitz des Verlages vereinbart. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts.
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